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1. Landkreis Vechta (12.3.2018) 

 
Hinsichtlich der von mir wahrzunehmenden Belange 
bestehen gegen den Änderungsentwurf grundsätzlich keine 
Bedenken. 
 
Umweltschützende Belange 
Zur Regelung des entstehenden Kompensationsdefizits ist 
entsprechend der Eingriffsbilanzierung eine Anpflanzung im 
Westen des Änderungsbereichs geplant. Diese sollte gemäß 
§ 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB als Fläche für Maßnahmen 
dargestellt werden. 
Ich weise darauf hin, dass für die Gehölzpflanzungen 
ausschließlich autochtones Pflanzmaterial aus regionalen 
Beständen verwendet werden sollte. 
 
Wasserwirtschaft 
Im Änderungsbereich ist die Direkteinleitung des 
Oberflächenwassers in ein Gewässer nicht mehr zeitgemäß, 
da keine vorherige Sedimentation und Vergleichmäßigung 
vorgenommen wird. Hier sollte die wasserrechtliche 
Erlaubnis angepasst werden. 
 

 
 
 
Die Stellungnahme wird beachtet. 
 
 
 
Die Anpflanzmaßnahme wird im Rahmen des bauordnungs-
rechtlichen Genehmigungsverfahren rechtlich gesichert. 
Eine Darstellung im FNP ist hier insofern entbehrlich. 
Die Darstellung als Sondergebiet steht der Anpflanzung 
nicht entgegen. 
 
Die Stellungnahme wird im Rahmen der Realisierung der 
Pflanzmaßnahmen beachtet. 
 
 
 
Der Sachverhalt wird außerhalb des Aufstellungsverfahren 
des Bauleitplanes geprüft und ggf. wird eine Anpassung der 
wasserrechtlichen Erlaubnis veranlasst. 

4. NLWKN - Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, 
    Küsten- u. Naturschutz, Cloppenburg (12.2.2019) 

 
die Unterlagen zum o.g. Antrag haben wir geprüft. Seitens 
des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasser-
wirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Betriebs-
stelle Cloppenburg, werden folgende Hinweise gegeben: 
Im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange 
weisen wir darauf hin, dass sich außerhalb des 
Vorhabenbereiches (ca. 725 Meter Entfernung) eine 
Landesmessstelle befindet, die vom NLWKN betrieben und 
unterhalten wird (s. Übersichtskarte). Diese Messstelle dient 
der Gewässerüberwachung und ist von erheblicher 
Bedeutung für das Land Niedersachsen. Die Landesmess-
stelle darf auch in ihrer Funktionalität durch die Planungen / 
das Vorhaben nicht beeinträchtigt werden. 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Stienken, Tel. 04471/886-
170, gerne zur Verfügung. 
Sollte das Planvorhaben zu wesentlichen Auswirkungen auf 
den Wasserhaushalt führen, gehen wir von einer Beteiligung 
als Gewässerkundlicher Landesdienst (GLD) aus. Die 
Stellungnahme als TÖB ersetzt nicht die Stellungnahme des 
GLD. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Auf Grund der nebenstehend angeführten Entfernung von 
725 m zum Plangebiet kann davon ausgegangen werden, 
dass keine Beeinträchtigung der Landesmessstelle zu 
erwarten ist. 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird beachtet. 

6. Deutsche Telekom, Osnabrück (8.3.2019) 

 
die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom 
genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. 
S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik 
GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und 
Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle 
Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dem 
entsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzu- 
geben. 
Zu der o.g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
Wir haben zu den o.a. Planungen keine weiteren Bedenken. 
Änderungen von Hausanschlussleitungen können von den 
Bauherren bei der Bauherrenhotline, Tel.: 0800 3301 903 
beauftragt werden. Bei Planungsänderungen bitten wir uns 
erneut zu beteiligen. 
mailto:T-NL-N-PTI-12-Planungsanzeigen@telekom.de 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird beachtet. 

mailto:T-NL-N-PTI-12-Planungsanzeigen@telekom.de
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9. EWE Netz GmbH (28.2.2018) 

 
Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet 
befinden sich Versorgungsleitungen und/oder Anlagen der 
EWE NETZ GmbH. 
Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) 
und Standorten (Bestand) grundsätzlich zu erhalten und 
dürfen weder beschädigt, überbaut, überpflanzt oder 
anderweitig gefährdet werden Bitte stellen Sie sicher, dass 
diese Leitungen und Anlagen durch Ihr Vorhaben weder 
technisch noch rechtlich beeinträchtigt werden. 
Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer 
Anpassung unserer Anlagen wie z B Änderungen. 
Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an anderem Ort 
(Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, sollen 
dafür die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten 
Regeln der Technik gelten. Gleiches gilt auch für die 
Neuherstellung. z.B. Bereitstellung eines Stationsstell-
platzes. Die Kosten der Anpassungen bzw. Betriebs-
arbeiten sind von dem Vorhabenträger vollständig zu tragen 
und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn der 
Vorhabenträger und die EWE NETZ GmbH haben eine 
anderslautende Kostentragung vertraglich geregelt. 
Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder 
Anregungen vorzubringen. 
Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen 
einzubeziehen und uns frühzeitig zu beteiligen. 
Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt und 
verändern sich dabei. Dies kann im betreffenden 
Planbereich über die Laufzeit Ihres Verfahrens/ Vorhabens 
zu Veränderungen im zu berücksichtigen den Leitungs- und 
Anlagenbestand führen. Wir freuen uns Ihnen eine stets 
aktuelle Anlagenauskunft über unser modernes Verfahren 
der Planauskunft zur Verfügung stellen zu können - damit es 
nicht zu Entscheidungen auf Grundlage veralteten 
Planwerkes kommt. Bitte informieren Sie sich deshalb gern 
jederzeit über die genaue Art und Lage unserer zu 
berücksichtigenden Anlagen über unsere Internetseite 
https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen. 
 
Zur effizienten Bearbeitung von Anfragen und Stellung-
nahmen bauen wir unsere elektronischen Schnittstellen 
kontinuierlich aus. 
Bitte schicken Sie uns Ihre Anfragen und Mitteilungen 
zukünftig an unser Postfach info@ewe-netz.de. 
Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihren Ansprech-
partner Herrn Norbert Herrmann unter der folgenden 
Rufnummer: 04471 7011-293. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird im Rahmen der weiteren 
Erschließung des Baugebietes entsprechend beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird beachtet. 

13. Landesamt f.Bergbau,Energie u.Geologie (12.2.2019) 

 
aus Sicht des Fachbereiches Bauwirtschaft wird zu o.g. 
Vorhaben wie folgt Stellung genommen: 
Im Untergrund der zwei Planungsgebiete in Neuenkirchen-
Vörden liegen wasserlösliche Gesteine aus der Oberkreide 
und dem Oberen Jura (Malm) in einer Tiefe, in der vereinzelt 
durch irreguläre Auslaugung bedingt Verkarstungs-
erscheinungen auftreten können. Erdfälle aus dieser Tiefe 
sind jedoch selten und in den zwei Planungsgebieten nicht 
bekannt. Die nächstliegenden bekannten Erdfälle sind mehr 
als 5 km von den Planungsgebieten entfernt. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird beachtet. 
 
 
 
 

https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen
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Da es nach unserem Kenntnisstand im Gebiet keine 
Hinweise auf Subrosion gibt, werden die zwei 
Planungsflächen formal der Erdfallgefährdungskategorie 2 
zugeordnet (gemäß Erlass des Niedersächsischen 
Sozialministers "Baumaßnahmen in erdfallgefährdeten 
Gebieten" vom 23.02.1987, AZ. 305.4 - 24 110/2 -). Bei 
Bauvorhaben im Bereich der Planungsflächen kann - sofern 
sich auch bei der Baugrunderkundung keine Hinweise auf 
Subrosion ergeben - auf konstruktive Sicherungs-
maßnahmen bezüglich der Erdfallgefährdung verzichtet 
werden. 
Für die geotechnische Erkundung des Baugrundes sind die 
allgemeinen Vorgaben der DIN EN 1997-1:2014-03 mit den 
ergänzenden Regelungen der DIN 1054:2010-12 und 
nationalem Anhang DIN EN 1997-1/NA:2010-12 zu 
beachten. Der Umfang der geotechnischen Erkundung ist 
nach DIN EN 1997-2:2010-10 mit ergänzenden Regelungen 
DIN 4020:2010-12 und nationalem Anhang DIN EN 1997-
2/NA:2010-12 vorgegeben. Vorabinformationen zum 
Baugrund können dem Intemet-Kartenserver des LBEG 
(www.lbeg.niedersachsen.de) entnommen werden. 
Diese Stellungnahme ersetzt keine geotechnische 
Erkundung des Baugrundes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird im Rahmen der weiteren 
Erschließung des Baugebietes entsprechend beachtet. 
 

Nachfolgende Behörden haben eine Stellungnahme 
abgegeben aber keine Anregungen oder Bedenken 
geäußert: 
 
2.   Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
      Bezirk Oldenburg-Süd, Cloppenburg (20.2.2019) 
5.   Staatl. Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg (6.3.2019) 
7.   Vodafone Kabel Deutschland (7.3.2019) 
8.   Westnetz Osnabrück (8.3.2018) 
12. Oldenburgische IHK (8.3.2017) 

 

 

Die Stellungnahmen werden beachtet. 
 
 
 
 
 
 
Darüber hinaus sind keine weiteren Stellungnahmen, die 
Anregungen oder Bedenken geäußert haben, eingegangen. 

A.  
B. Beteiligte Behörden/ Träger öffentlicher Belange/ Anlieger, die keine Stellungnahme abgegeben haben: 

 

3.   Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 
      Geschäftsbereich Osnabrück 
10. Unterhaltungsverband 97 „Mittlere Hase“ 
11. Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) 
14. Bischöfliches Generalvikariat 
15. Ev. -luth. Kirchenamt Osnabrück - Stadt und Land 
16. Wasser- und Bodenverband 
      Neuenkirchener Wasseracht 
17. Freiwillige Feuerwehr Neuenkirchen 
18. LGLN RD Cloppenburg, Katasteramt Vechta 
19. Handwerkskammer Oldenburg 
20. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
      Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw) 
21. Oldenburgisch – Ostfriesischer Wasserverband 
      OOWV 
 

 
Die Gemeinde geht davon aus, dass in Bezug auf diese 
Planung seitens der Beteiligten keine Anregungen oder 
Bedenken bestehen.  
 

 

http://www.lbeg.niedersachsen.de/

